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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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B Verordnungen,
Verfügungen und Bekanntmachungen 

der Bezirksregierung 
  

BERICHTIGUNG der Nr. 369 in der  
Ausgabe 26 vom 30. Juni 2026

369. Bekanntmachung Aufstellung des Sachlichen Teil-
plans Erneuerbare Energien zum Regionalplan Köln 

h i e r :  Bekanntmachung der erneuten öffentlichen  
Auslegung bzw. Veröffentlichung gem. § 9 Abs. 2 und 
3 Raumordnungsgesetz (ROG) i. V. m. § 13 Landespla-
nungsgesetz NRW (LPlG NRW)

Bezirksregierung Köln 
Az. 32.01-EE.FV-ÖfA-2

Köln, den 30. Juni 2025

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln wird vor-
aussichtlich in seiner Sitzung am 4. Juli 2025 unter TOP 4 
den zweiten Planentwurf zur Aufstellung des Sachlichen 
Teilplans Erneuerbare Energien zum Regionalplan Köln –  
kurz:  Teilplan EE – zur öffentlichen Auslegung bzw. Veröf-
fentlichung beschließen (vgl. Sitzungsvorlage RR 21/2025). 
 

 

Der Geltungsbereich des Teilplans EE umfasst räumlich 
den gesamten Regierungsbezirk Köln.

Bezirksregierung Köln Köln, den 30.06.2025
Az.: 32.01-EE.FV-ÖfA-2

Bekanntmachung

Aufstellung des Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien zum Regionalplan
Köln 

hier: Bekanntmachung der erneuten öffentlichen Auslegung bzw.
Veröffentlichung gem. § 9 Abs. 2 und 3 Raumordnungsgesetz (ROG) i.V.m. § 13

Landesplanungsgesetz NRW (LPlG NRW)

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln wird voraussichtlich in seiner Sitzung am

04.07.2025 unter TOP 4 den zweiten Planentwurf zur Aufstellung des Sachlichen

Teilplans Erneuerbare Energien zum Regionalplan Köln – kurz: Teilplan EE - zur 

öffentlichen Auslegung bzw. Veröffentlichung beschließen (vgl. Sitzungsvorlage RR

21/2025).

Der Geltungsbereich des Teilplans EE umfasst räumlich den gesamten

Regierungsbezirk Köln.

Land NRW (2025) Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 
Land NRW (2025) Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0  
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Vor dem Hintergrund der Neuregelungen des Wind-an-
Land-Gesetzes und des Landesentwicklungsplans (LEP) 
Nordrhein-Westfalen hat der Regionalrat Köln beschlos-
sen, alle regionalplanerisch notwendigen Vorgaben für ei-
nen zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien in einem 
eigenen Sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien zum 
Regionalplan Köln festzulegen. Wesentlicher Plangegen-
stand des von der Regionalplanungsbehörde erarbeite-
ten Planentwurfs des Sachlichen Teilplans Erneuerbare 
Energien ist die Festlegung von Windenergiebereichen 
im gesamten Regierungsbezirk. Diese trägt der Erfüllung 
der bundesgesetzlich und landesplanerisch vorgegebenen 
Flächenbeitragswerte für die Windenergie (vgl. WindBG 
und LEP NRW) Rechnung. Neben der zeichnerischen 
Festlegung von Vorranggebieten für die Windenergie und 
der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten werden im 
Teilplan weitere textliche Vorgaben (Ziele und Grund-
sätze) für die Nutzung der Wind-, Solar- und Bioenergie 
festgelegt. Diese konkretisieren und ergänzen die landes-
planerischen Vorgaben.

An der Erarbeitung des Sachlichen Teilplans Erneuerbare 
Energien, werden sowohl die Öffentlichkeit, als auch die 
in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen betei-
ligt. Zu einem ersten Planentwurf konnte im Zeitraum 
vom 13. Januar bis 13. Februar 2025 Stellung genommen 
werden. Unter Berücksichtigung der eingegangenen Stel-
lungnahmen sowie neuer Erkenntnisse wurde ein zweiter 
Planentwurf erarbeitet. Dieser wird voraussichtlich am  
4. Juli 2025

vom Regionalrat für eine erneute Beteiligung beschlossen. 

Erneute öffentliche Auslegung/Veröffentlichung

Die Planunterlagen können in der Zeit vom

7. Juli 2025 bis einschließlich 7. August 2025

auf der Webseite „Beteiligung NRW“ und zusätzlich über 
die nachfolgende Internetadresse eingesehen und herun-
tergeladen werden: 

https://beteiligung.nrw.de/k/1015147

h t t p s : / / m e m b o x . n r w . d e / i n d e x . p h p / s /
T4P0Uy5Cb0135fG/authenticate  
(Passwort TPEE)

Die Unterlagen liegen zudem während der oben ge-
nannten Auslegungsfrist bei der Bezirksregierung Köln, 
Dienstgebäude Scheidtweilerstraße 4 in 50933 Köln 
(montags bis freitags 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr) zur Ein-
sichtnahme durch jedermann aus. Es wird um telefonische 
Voranmeldung (Telefonnummern siehe unten) oder An-
meldung per E-Mail unter ErneuerbareEnergien@bezreg-
koeln.nrw.de gebeten. 

Stellungnahme

Stellungnahmen zum zweiten Planentwurf können in-
nerhalb der oben genannten Auslegungsfrist vorgebracht 
werden. Nach Ablauf der Frist sind alle Stellungnahmen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrecht-
lichen Titeln beruhen (§ 9 Abs. 2 S. 4 Nr. 3 ROG). Eine 
Fristverlängerung kann daher grundsätzlich nicht ge-
währt werden. 

Die Möglichkeit zur Stellungnahme zum zweiten Plan-
entwurf beschränkt sich gemäß § 9 Abs. 3 ROG auf die 
im Vergleich zum ersten Entwurf (Stand Aufstellungs-
beschluss) vorgenommenen Änderungen. Die inhaltli-
chen Änderungen in den textlichen Festlegungen und 
der Begründung sind kenntlich gemacht; die geänderten 
zeichnerischen Festlegungen können der Anlage 1-3-2 
des Planentwurfs entnommen werden. Zum Umweltbe-
richt kann umfassend Stellung genommen werden; hier 
beschränkt sich die Möglichkeit der Stellungnahme nicht 
auf die Änderungen.

Wichtige Hinweise für die Abgabe Ihrer Stellungnahme:

Stellungnahmen sollen elektronisch, insbesondere auf die 
folgende Art und Weise übermittelt werden (§ 13 LPlG 
NRW i. V. m. § 9 Abs. 2 ROG):

1. Elektronisch über das Beteiligungsportal „Be-
teiligung NRW“ unter dem folgenden Link:  
https://beteiligung.nrw.de/k/1015147

 oder

2. Per E-Mail an das Postfach: 
ErneuerbareEnergien@bezreg-koeln.nrw.de 

Bitte geben Sie dazu in der Betreffzeile Ihrer E-Mail  
möglichst nur die Kurzbezeichnung – Öff Teilplan EE – 
an. Dies erleichtert die technische Weiterverarbeitung  
erheblich. 

In begründeten Fällen können Stellungnahmen ausnahms-
weise schriftlich auf die folgende Art und Weise vorge-
bracht werden: Per Post an die Bezirksregierung Köln, 
Dezernat 32, 50606 Köln; per Fax an 0221/147-2905 oder 
zur Niederschrift bei der Bezirksregierung Köln, Dienst-
gebäude Scheidtweilerstraße 4, 50933 Köln. 

Stellungnahmen der öffentlichen Stellen sollen über das 
Portal „Beteiligung NRW“ erfolgen (§ 13 Nr. 1 LPlG 
NRW).

Die Regionalplanungsbehörde bittet darum, sofern mög-
lich, die textliche Stellungnahme beim Beteiligungsportal 
NRW in das Inhaltsfeld einzutragen und nicht nur als 
PDF hochzuladen. Lagepläne bzw. Kartenausschnitte 
können als Anhang hochgeladen werden. Dies erleichtert 
die technische und zeitliche Weiterverarbeitung erheblich. 
Sollte die Stellungnahme über das E-Mail-Postfach erfol-
gen, wird darum gebeten, falls möglich, die Stellungnahme 
als PDF-Dokument zu übersenden. 

Stellungnahmen sollten möglichst unter Angabe des 
vollständigen Namens und der Anschrift des Stellung-
nehmenden abgegeben werden. Darüber hinaus sollten 
schriftliche Stellungnahmen in lesbarer Form abgegeben 
werden.

Um die Zuordnung zum jeweils relevanten Planinhalt zu 
erleichtern, bittet die Regionalplanungsbehörde darum, 
die Stellungnahme möglichst nach der in der Planunter-
lage genannten Gliederung zu strukturieren und, sofern 
sich die Stellungnahme auf einen Windenergiebereich be-
zieht, die entsprechende Flächenkennung mit anzugeben. 
Diese kann der Erläuterungskarte entnommen werden. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen, die be-
reits im Rahmen der ersten Beteiligung eingereicht wur-
den, auch ohne ein erneutes Einreichen in der Abwägung 
berücksichtigt werden.  

Es hat keine Auswirkungen, wenn die vorstehenden Bit-
ten nicht beachtet werden. Alle fristgerecht eingegange-
nen Stellungnahmen werden erfasst und ausgewertet.

Eine gesonderte Benachrichtigung über den Eingang der 
Stellungnahmen erfolgt nicht. Die fristgerecht eingegan-
genen Stellungnahmen werden im weiteren Verfahren in 
die Abwägung durch den Regionalrat einbezogen. Durch 
Einsichtnahme in den Planentwurf und Abgabe von Stel-
lungnahmen entstehende Kosten werden nicht erstattet.

Bei Abgabe einer Stellungnahme werden die darin ge-
machten personenbezogenen Daten gespeichert und im 
Rahmen der Auswertung auf Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen verarbeitet.

Bei Fragen zu den Möglichkeiten der Beteiligung, wen-
den Sie sich bitte telefonisch an die Regionalplanungsbe-
hörde unter 0221/147-2038 oder 0221/147-3516 oder per  
E-Mail an ErneuerbareEnergien@bezreg-koeln.nrw.de 
oder schriftlich an die Bezirksregierung Köln, 50606 Köln. 

Im Auftrag 
gez.  P e l s t e r 

ABl. Reg. K 2025, S. 322
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Einzelpreis dieser Nummer 0,32 E
Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m. 

Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen. 
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen 

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH,  
Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0, 

eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt. 
Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr. 
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln. 

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.
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